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Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 5. Februar 2002 bestellte die Einzelrichterin am Bezirks- gericht Q.
den Beschwerdeführer zum unentgeltlichen Rechtsvertreter von X. (Kläger) und
Rechtsanwältin F. zur unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Beklagten, Y. (geb. 1997), im
Verfahren (...) betreffend Anfechtung der Anerkennung der Vaterschaft. Mit Verfügung
vom 15. Mai 2002 wurde das Verfahren als durch Rückzug der Klage erledigt
abgeschrieben und der Klä- ger verpflichtet, der Rechtsvertreterin der Beklagten eine
Prozessentschädi- gung von Fr. 2'000.-- (zuzüglich 7,6% Mehrwertsteuer) zu zahlen. Am
20. Juni 2002 reichte der Beschwerdeführer seine detaillierte Honorarnote im Betrage von
Fr. 4'384.-- für einen Zeitaufwand von 21.92 Stunden sowie Barauslagen von Fr. 82.70
(exkl. Mehrwertsteuer) ein. Mit Verfügung vom

E. 6
Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. Die Kosten des Beschwerdever- fahrens sind
ausgangsgemäss dem Kläger aufzuerlegen.
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